
In seinem Referat über „die Konferenz des Ministe
riums der Justiz der Sozialistischen Republik Rumänien 
in bezug auf die Systematisierung und Vervollkomm
nung der Gesetzgebung“ hob der Minister der Justiz 
der Sozialistischen feepublik Rumänien, V a s i 1 i u, 
hervor, daß die Rolle der Gesetzgebung in Überein
stimmung mit den gesellschaftlichen Erfordernissen 
ständig wächst. Da das Gesetz ein Hauptinstrument zur 
bewußten, einheitlichen Leitung auf allen Gebieten des 
gesellschaftlichen Lebens sei, komme der Gesetzgebung 
große Bedeutung zu. In diesem Zusammenhang infor
mierte Vasiliu über einige wichtige Kodifikationsvorha- 
ben auf den Gebieten des Straf-, Arbeits- und Familien
rechts sowie des Strafverfahrens- und Zivilverfahrens
rechts.
Der Stellvertreter des Ministers der Justiz der UdSSR, 
C h o l j a w t s c h e n k o ,  beschäftigte sich in seinem 
Referat mit „Fragen der Arbeit des Ministeriums der 
Justiz der UdSSR auf dem Gebiet der Gesetzgebung“. 
Ausgehend von dem generellen Erfordernis des umfas
senden Studiums und der Verallgemeinerung der Erfah
rungen beim Aufbau des Sozialismus und Kommunis
mus unter den Bedingungen der Existenz des sozia
listischen Weltsystems, leitete er daraus Schlußfolge
rungen für die Gesetzgebungsarbeit der Justizministe
rien der sozialistischen Staatengemeinschaft ab. Chol
jawtschenko stellte fest, daß es in der jetzigen Etappe 
notwendig und möglich sei, praktische Schritte auf dem 
Wege der vergleichenden Untersuchung der Gesetz
gebung der sozialistischen Länder zu tun, wobei neue 
technische Mittel angewendet werden müßten. Beson
deres Interesse fand die Information, wie in der UdSSR 
die elektronische Datenverarbeitung und die Mikrofilm
technik genutzt werden, um die optimale Variante eines 
Informations- und Suchsystems auf dem Gebiet der 
Gesetzgebung zu entwickeln.
In der Diskussion unterstützten die Minister die in den 
drei Referaten vorgetragenen Vorschläge zur Zusam
menarbeit auf dem Gebiet der Gesetzgebung, weil die 
Zusammenarbeit der sozialistischen Länder auf dem 
Gebiet der Wissenschaft und Technik auch eine An
näherung der Arbeit auf dem Gebiet der Gesetzgebung 
bedingt. Dabei wurden vom Stellvertreter des Ministers 
der Justiz der DDR Prof. Dr. S u p r a n o w i t z  ins
besondere zwei Ziele der Zusammenarbeit genannt: die 
Annäherung und Ängleichung der nationalen Regelun
gen auf gemeinsam interessierenden Gebieten und die 
Ausarbeitung multilateraler Regelungen auf bestimm
ten Gebieten, hier vor allem im Bereich der sozialisti
schen ökonomischen Integration. Notwendig sei außer
dem ein engeres Zusammenwirken bei der wissenschaft
lichen Vorarbeit für die Gesetzgebung, z. B. bei der 
Herausarbeitung wichtiger gemeinsamer Rechtsprin
zipien und juristischer Lösungen sowie bei der Verein
heitlichung von Begriffen und juristischen Kategorien.
In seinem Resümee zum zweiten Konferenzthema 
stellte der Justizminister der DDR, H e u s i n g e r ,  
fest, daß den Fragen der Vervollkommnung der Gesetz
gebung zu Recht besondere Aufmerksamkeit gewidmet 
wurde. Hierin drücke sich die Bedeutung der rechts
schöpferischen Tätigkeit in den sozialistischen Ländern 
aus. Der Meinungsaustausch habe gezeigt, daß eine Zu
sammenarbeit auf dem Gebiet der Gesetzgebung not
wendig und möglich sei. Als erste praktische Schritte 
sollten ein gemeinsamer Plan für rechtsvergleichende 
Untersuchungen in deh kommenden Jahren vorbereitet 
und Vereinbarungen über vorrangige Themen der 
Rechtsvergleichung getroffen werden. Außerdem soll
ten Beratungen zu wichtigen inhaltlichen Problemen der 
Gesetzgebung und über die Anwendung neuester tech
nischer Mittel bei der Gesetzgebungsarbeit stattfin
den.

Im dritten Themenkreis wurden Formen und Methoden 
der Vervollkommnung der Rechtsbeziehungen zwischen 
den Justizministerien der sozialistischen Länder er
örtert.
Minister H e u s i n g e r  referierte hier über die „Or
ganisation des gegenseitigen Austauschs von juristischen 
Informationen und anderer Formen der Zusammen
arbeit zwischen den Justizministerien der sozialistischen 
Länder“. Die Funktion der Ministerkonferenzen inner
halb des vielfältigen Systems der Beziehungen zwischen 
den Justizministerien sah er insbesondere darin, daß 
auf ihnen die inhaltlichen Schwerpunkte der Zusam
menarbeit für einen überschaubaren Zeitraum gemein
sam bestimmt werden. Diese Schwerpunkte müßten 
auch die Grundlage für eine qualitative Verbesserung 
des Delegations- und Materialaustauschs bilden. Hier 
gebe es noch erhebliche Reserven zu erschließen, ins
besondere müsse das Studium der Erfahrungen der an
deren Ministerien wesentlich weiterentwickelt werden. 
In den Erfahrungsaustausch müßten — neben den be
reits erwähnten Themen — wegen ihrer prinzipiellen 
politischen Bedeutung auch Fragen der Aus- und Weiter
bildung und der Zusammenarbeit der Ministerien auf 
internationalem Gebiet einbezogen werden.
Mit „Einigen Problemen der . weiteren Entwicklung der 
vertraglichen Beziehungen zwischen den Justizorganen 
der sozialistischen Länder“ beschäftigte sich der Mi
nister der Justiz der Volksrepublik Polen, Prof. B e r u -  
t o w i c z. Ausgehend von der neuen Stufe der Zu
sammenarbeit der sozialistischen Staaten auf allen 
Gebieten des gesellschaftlichen Lebens und dem sich 
ständig verstärkenden Touristenverkehr, entwickelte er 
konzeptionelle Überlegungen für die perspektivische 
Ausgestaltung der Rechtshilfebeziehungen.
Der Minister der Justiz der Slowakischen Sozialistischen 
Republik, K i r a l y ,  wandte sich in seinem Referat 
den „Hauptrichtungen der weiteren Zusammenarbeit 
zwischen den Justizorganen der sozialistischen Länder“ 
zu. Er erörterte deren inhaltliche Schwerpunkte und 
ging außerdem auf methodisch-organisatorische Fragen 
der Vorbereitung und Auswertung der Justizminister
konferenzen ein.
An der ausführlichen Diskussion zu diesem Themen
kreis beteiligten sich alle Delegationen. Der Minister der 
Justiz der Volksrepublik Bulgarien, Svetla D a s k a -  
I o w a ,  betonte im Resümee, daß sich bereits nach der 
ersten Justizministerkonferenz der Austausch von ge
genseitigen Informationen verstärkt habe. Der Mei
nungsaustausch auf der zweiten Konferenz habe viele 
konstruktive neue Aspekte aufgezeigt, die es ermög
lichen, schon, in absehbarer Zeit eine Beratung von 
Vertretern der Justizministerien zu veranstalten, in der 
detaillierte Vereinbarungen über die Vervollkommnung 
des Austauschs von Delegationen und Informations
materialien getroffen werden können.

•

Auf der zweiten Konferenz der Justizminister sozia
listischer Staaten leisteten alle beteiligten Delegationen 
einen Beitrag, der sowohl für die innerstaatliche als 
auch für die internationale Rechtsarbeit der sozialisti
schen Staaten von großem Nutzen ist. Der Verlauf der 
Konferenz machte noch einmal deutlich, daß der mit der 
ersten Justizministerkonferenz eingeschlagene Weg der 
gemeinsamen Beratung richtig ist. Für die zweite Kon
ferenz w;ar charakteristisch, daß, ausgehend von der 
übereinstimmenden Auffassung in den Grundfragen, 
konkrete Festlegungen über die gemeinsamen Vorhaben 
getroffen wurden. In diese gemeinsame Arbeit sind 
nunmehr auch die Justizministerien der Demokra
tischen Republik Vietnam und der Mongolischen Volks
republik einbezogen.
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